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Die Reformation im Lande Glarus,
Zweite Abtheilung: Vom ersten Kappeler Landfrieden (23. Juni 1329) bis zum

ersten Glarner Religionsvertrage (21. November 1332).

Von Dr. J. J. B 1 u m e r.

Indem ich mich anschicke, diejenige historische Darstellung,
welche im 9ten Hefte unsers Jahrbuches erschienen ist, fortzusetzen,
muss ich zuvörderst einen nicht unwesentlichen Irrlhum berichtigen,
welcher sich in dieselbe eingeschlichen hat. Ich habe nämlich, der

Chronik Valentin Tschudi's folgend, angenommen, dass bereits im
Jahre 1525 die VII katholischen Orte der'Eidgenossenschaft von der
Glarner Landsgemeinde das Versprechen, beim alten Glauben zu
bleiben, verlangt und erhalten hätten. Nun hat aber Hr. Staalsar-
chivar Strickler in Zürich, welcher im Auftrage des ßundesrathes
die eidgen. Abschiede aus der Reformationszeit bearbeitet, die
Entdeckung gemacht, dass in jener Chronik, die wir eben nicht mehr
im Original besitzen, wahrscheinlich bloss in Folge Versehens eines

Abschreibers unter dem Jahr 1525 eine Reihe von Thatsachen sich

verzeichnet finden, welche unzweifelhaft in's Jahr 1527 gehören.

Es ist nämlich bereits sehr auffallend, dass dort die Erzählung,

nachdem sie bis gegen das Ende des Jahres 1525

vorgerückt war, plötzlich in den Monat Mai zurückspringt; was aber

insbesondere die Glarner Landsgemeinde betrifft, so verräth sfch

die unrichtige Einschaltung der daherigen Erzählung dadurch, dass

als Tag derselben bezeichnet wird »Zinstag in Pfingfyrtagen, was
der XI tag Brachmonal«, während der Pflngstdienstag im Jahr 1525

nicht auf den 11. Juni fiel, wohl aber im Jahr 1527. Der Inhalt
der Zusage, welche die Chronik unter'm Jahr 1525 erwähnt, stimmt
ebenfalls überein mit der urkundlich vorhandenen vom 11. Juni

1527 und wir dürfen daher mit Sicherheit annehmen, dass im Jahr
1525 die altgläubigen Orte an Glarus noch kein derartiges Ansinnen

stellten, vielmehr die erste urkundlich vorliegende Zusage vom 15.
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Juli 1526 wirklich die erste war, welche ihnen von unsern Vorfahren

ertheilt wurde. Ueber die Vorgänge in der ersten Hälfte des

Jahres 1526 hin ich im Falle, aus Aktenstücken, die mir seit dem

Erscheinen meiner Arbeit von Hrn. S tri ekler mitgelheilt worden
sind, folgendes beizufügen : An einer Tagsatzung der VII Orte, welche

am 18. Januar in Luzern stattfand, wurde berichtet, es sei in Glarus
durch den neuen Glanben viele Zwietracht entstanden, und es wurden

daher die V näher gelegenen Orte ersucht, ihre Boten nach

Glarus zu senden, um hier die Neugläubigen ernstlich zu ermahnen,
von ihrer Ketzerei abzustehen. Auf einer folgenden Tagsatzung in

Einsiedeln am 27. Februar antwortete Glarus : es habe zwar in dieser

Jahreszeit seine Landsgemeinde nicht versammeln können, aber

es werde bei dem christlichen Herkommen bleiben und den VII
Orten in den gemeinen Herrschaften strafen helfen. Im März fand
eine Landsgemeinde statt, vor welcher eine Gesandtschaft der Züricher

erschien mit der Bitte, die Glarner möchten alter Liebe und
Freundschaft eingedenk sein und sich durch üble Nachreden nicht

von ihnen trennen lassen. Es darf wohl als eine Nachwirkung dieser
Gesandtschaft angesehen werden, dass an der ordentlichen
Maienlandsgemeinde beschlossen wurde, es sollen die Prädikanten im
Lande dasjenige predigen, was sie mit der heiligen Schrift bewähren

mögen. Dieser Beschluss wurde dann freilich schon am 15.

Juli wieder gestürzt, indem damals an einer ausserordentlichen, im
Däniberg abgehaltenen Landsgemeinde den V Orten die schon
erwähnte Zusage, beim alten Glauben zu bleiben, gegeben wurde.

Die unentschiedene Stellung, welche Glarus zu dieser Zeit
einnahm, spiegelt sich auch ab in der Haltung, welche die an der

Disputation zu Baden erschienenen Geistlichen, Pfarrer Fridolin Brunner

von Mollis und Kaplan Ludwig Rösch von Schwanden,
beobachteten. Dieselben wollten sich keiner Meinung anschliessen, sondern

erklärten: was sich aus der heiligen Schrift erfinde und was ihre

Obrigkeit annehme, dem wollen sie gehorsam sein.

Wir dürfen schliesslich nicht unterlassen zu melden, dass sich

im Staatsarchive Zürich ein Original der von 30 Ausgeschossenen
entworfenen Vergleichsartikel zwischen den Religionspartheien in
unserm Lande vom 23. April 1529 vorgefunden hat. Bekanntlich
berichtet Valentin Tschudi, einer dieser Artikel habe dahin gelautet,
»die Prädikanten sollen die Wahrheit predigen«, was mit gutem
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Grunde allerlei Randglossen veranlasst hat;, im Original lautet nun
aber der Artikel folgendermassen: »Alle Prädikanten in unserem
Lande sollen nichts anderes predigen als altein das göttliche Wort,
nämlich Alles, so sie mit der heiligen biblischen Schrift neuen und
alten Testamentes zu bewähren wissen. So sie aber darin irrten
und es der Obrigkeit angezeigt würde, soll diese sie strafen. Klagt
aber Jemand gegen einen Prädikanten mit Unwahrheit, so soll die

Obrigkeit ihn auch strafen nach seinem Verdienen.»

Nach dieser Berichtigung und Ergänzung der ersten Abtheilung
unsrer Reformalionsgeschichte knüpfen wir den Faden unsrer
Erzählung wieder da an, wo wir ihn abgebrochen haben, nämlich
beim ersten Kappeler Landfrieden vom 25. Juni 1529. Durch diesen

Friedensschluss erhielt die Reformation in der ganzen Schweiz
ein entschiedenes Uebergewicht; Zürich, welches an der Spitze
derselben stand, ging nun unter Zwingli's Leitung rücksichtlos vorwärts,
was sich zunächst namentlich in den St. Gallischen Angelegenheiten
offenbarte. Wir haben gesehen, dass Glarus, als eines der vier
Schirmorte des Abtes von St. Gallen, vor dem Landfrieden eine

sehr schwankende Stellung einnahm, indem es bald auf die Seite

Züricb's, bald auf die Seite des Abtes und der beiden altgläubigen
Schirmorte Luzern und Schwyz hinneigte. Nach dem Landfrieden
wurde nun dieser Angelegenheit wegen auf den 24. August eine

Landsgemeinde angesetzt, vor welcher Gesandte von Zürich, vom
Abte von St.jGallen und von den dortigen Gotteshausleuten erschienen.

Gegenüber dem Antrage, Briefe und Siegel anzuhören und
nachher darüber zu rathschlagen, wurde mit einer Mehrheit von bloss

16 Stimmen erkennt; soferne der Abt die Ceremonien und den Klosterdienst

aus der Schrift bewähren möge, wolle man ihm Schirm
geben ; wenn nicht, so solle er unserseits abgesetzt sein.*) Es

wurde auch ein Versuch gemacht, auf die Vergleichsartikel
zurückzukommen und die Reformation im eignen Lande vollständig
durchzuführen, allein diese Frage konnte verschoben werden bis zur

*) Vergl. den Bericht der Zürcher Gesandten (Jakob Werdmüller und
Rudolf Lavater) im Staatsarchiv Zürich.
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ordentlichen Landsgemeinde des folgenden Jahres. Die Versammlung

war so unruhig, dass Valentin Tschudi darüber bemerkt:
»Billig wird eine wüthende Gemeinde dem Feuer und Wasser

gleichgestellt; sie betrachtet kein Ende, sondern fährt unbesonnen über
die Borde der Billigkeit hinaus.«

Es versteht sich, dass nach dieser Landsgemeinde Glarus in
den St. Gallischen Angelegenheiten ganz auf Zürich's Seite trat, mit
ihm den von wenigen Gonventualen gewählten Abt Kilian, welcher
sich mit den Kirchenschätzen über den Rhein geflüchtet hatte, nicht
anerkannte, daher die Landschaft St. Gallen durch den zürcherischen

Landshauptmann regieren liess und ihr eine neue Verfassung gab.
Als diese in Wyl berathen wurde, veranstalteten die Anhänger des

Abtes am 27. Dezember einen Auflauf und hielten die Gesandten von
Zürich und Glarus in der dortigen Pfalz gefangen, bis am folgenden
Tage die Gotteshausleute vom Lande herbeiströmten und dieselben
befreiten. Als hierauf die unparteiischen Orte der Eidgenossenschaft

Zürich und Glarus ermahnten, dem Abte und den beiden
andern Schirmorten im Rechten zu antworten, lehnten die zwei
Stände dieses Ansinnen entschieden ab. Zur Begründung des

Abschlages erklärte Zürich den näher verbündeten Städten Bern, Basel
und Strassburg : »Wir als die nächsten Nachbarn wissen am besten,

wo die Kuh am ringslen durch den Hag brechen mag.«*)
Wahrscheinlich lag darin eine Anspielung auf die Gefahr, die der
schweizerischen Reformation von dem österreichischen Hause drohte, zu
welchem der Abt als Reichsfürst in nähern Beziehungen stand.

Kurz vor dem Auflaufe zu Wyl, welchem Landammann Aebli
als Gesandter unsers Standes beiwohnte, hatte sich derselbe zum
zweiten Male mit einer Bürgerin von Zürich verheirathet und mit
grossem Geleite aus dieser Stadt in Glarus seinen Einzug gehalten,
wobei ihm die angesehensten Männer des Landes entgegengeritten
waren. Seckelrneister Hans Wichser schrieb im Namen der
Neugläubigen an die Zunftmeister Meier und Bleuler in Zürich, sie

möchten nicht nur selbst an der festlichen Reise Theil nehmen,
sondern auch Zwingli mitbringen;**) doch muss bei der grossen
und schweren Arbeit, welche damals dem Reformator oblag, be-

*) Bullinger II. 257.

**) Schreiben vorn 30. November 1529 im Staatsarchiv Zürich.



zweifelt werden, dass er Zeit fand, dieser Einladung zu folgen.
Jedenfalls aber liefert uns diese Hochzeit einen neuen Beweis für
die engen Beziehungen, welche damals zwischen dem reformirten
Vororte Zürich und dem immer entschiedener auf seine Seile getretenen

Glarus bestanden.

An der ordentlichen Landsgemeinde des Jahres 1530 erschienen
Rathsboten von Zürich und Bern, um unser Lar.d zu ermahnen,
dass es, wenn die Städte des Glaubens wegen angegriffen werden

sollten, treulich zu ihnen stehen möchte, wie sie im umgekehrten
Falle auch thun würden. Die Landsgemeinde antwortete ihnen,
sie wolle Leib und Gut zu ihnen setzen nach dem Inhalte der ge-
schwornen Bünde. Was die innern Religionsangelegenheiten betrifft,
so erzählt uns Valentin Tschudi in seiner treuherzigen Weise, es

seien die Priester, denen »das neu unordentlich Wüthen nicht
gefiel», vorbeschieden und gefragt worden, ob sie die kirchlichen
Ceremonien mit der heiligen Schrift erhärten wollen. Da nun
solches Disputiren mehr Zank anrichte als stille, so hätten die Priester

geantwortet: wenn ihre Parthei nicht Werth setze auf diese oder

jene hergebrachte Uebung, so wollen sie auch nicht an derselben

hangen. Obschon nun die Altgläubigen, welche noch die drei
Kirchen Linthal, Glarus und Näfels inne hatten, die Landleute

dringend gebeten hätten, man möchte sie nur noch ein Jahr lang
bei ihrem Herkommen bleiben lassen, weil Aussicht vorhanden sei,
dass namentlich vom deutschen Reiche her eine allgemeine kirchliche

Reform angeordnet werden möchte, habe diese Bitte gleichwohl
kein Gehör gefunden, sondern es sei mit Mehrheit beschlossen worden:

innerhalb 14 Tagen sollen aus allen Kirchen die Heiligenbilder
und Zierrathen entfernt und damit die Kirchen, in denen noch
solche vorhanden, den andern gleichförmig gemacht werden, es

wäre denn, dass Jemand die alten Gebräuche aus der heil. Schrift
erweisen könnte. Ueber diesen Besehluss entstund ein grosser Lärm
an der Landsgemeinde, doch wurde es bald wieder ruhig. Die
Wahl der Tagwensrathsherren, welche alljährlich nach der
Landsgemeinde zu geschehen pflegte, fiel noch entschiedener als früher
zu Gunsten der Reformation aus; in den meisten Tagwen wurden
die Altgläubigen aus dem Rathe gemehrt und es traten, wie Val.
Tschudi klagt, an die Stelle geschickter und erfahrener Männer
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fromme, aber unerfahrene Leute.®) Sonntags den 8. Mai wurden

wegen des an der Landsgemeinde ergangenen Mehres die Kirchgenossen

zu Glarus versammelt; sie verordneten zu Vollziehung jenes
Beschlusses etliche Männer, welche alle Kirchenzierden entfernten,
jedoch sorgfältig verwahrten. Bullinger (S. 289) bemerkt
darüber, die Reichen und Vornehmen, die es mit den V Orten hielten,
hätten »etliche Götzen auf besser Glück hin verborgen.»

Wenn sich indessen auch äusserlich die Altgläubigen im Lande
Glarus dem Willen der Mehrheit fügten, so waren sie doch in ihrem
Innern tief verletzt durch die nach ihrer Meinung ungestüme Weise,
in welcher die alte Ordnung ohne gemeinsames Einverständnis war
zerrüttet worden. Diese Missstimmung offenbarte sich in einer
bedauerlichen Frevelthat, welche wenige Wochen nach der
Landsgemeinde im Unterlande verübt wurde. Ulrich Richener, Prediger
zu Niederurnen, halte sich auf der Kanzel scharfer und ungeziemender

Worte gegen die Altgläubigen bedient und letztere dadurch gegen
sich gereizt. Als er nun am Abend des Pfingstmontags (6. Juni) auf
seinem Heimwege nach Oberurnen kam, wurde er mit bösen Worten
angefahren, und da er solche zurückgab, wurden die Waffen gegen
ihn gezückt. Er floh nun zurück über die Allmend bis in die Nähe

von Näfels; seine Gegner aber verfolgten ihn und schlugen ihn hier

zu Tode. Die Thäter entwichen aus dem Lande und wandten sich
nach Schwyz, wo sie die Regierung um ihre Fürbitte bei der Obrigkeit

vod Glarus angingen. Dieselbe erfolgte schon durch ein Schreiben

vom 8. Juni**), aber freilich in einer Weise, welche die
Neugläubigen in Glarus eher zu erbittern als zu milder Beurtheilung
des Verbrechens zu stimmen geeignet war. Alle Schuld wurde von
Schwyz auf den getödteten »Pfaffen» gewälzt, welcher nur »den
verdienten Lohn empfangen» habe; denn er sei es gewesen, der »die

guten Gesellen mit unleidlichen, trotzigen Schmähworlen und Anzügen
zu Zorn bewegt« habe; Hans Oswald, der Hauptschuldige, sei

unbewaffnet gewesen und habe den Pfaffen mit dessen eigenem Schwerte
entleibt. Da indessen die Verwandten Richener's nach damaliger

*) In einem Gedichte, welches unser Chronist zu dieser Zeit verfasste,
drückt er sich etwas drastischer folgendermassen aus: »Kind wend das Schiff
regieren, der Narr will sein der Glerih.«

**) Abschrift im Staatsarchiv Zürich.
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Silte das Recht anriefen, so wurde auf den 21. Juli der Rechtstag
angesetzt und an diesem Tage nach Verhörung der Kundschaften
der Todschlag für einen »schändlichen, lasterhaften und unehrlichen«
erklärt. Unter einer ehrlichen, d. h. sittlich entschuldbaren Tödtung,
welche mit Geld und zeitweiser Verbannung gesühnt werden konnte,
verstand das Mittelalter den Fall, wo ein Streit, der sich zwischen
zwei wehrhaften Männern erhoben, mit dem Tode des Einen endigte ;

dagegen hiess eine unehrliche Tödtung der andere Fall, wo Einer
überfallen und erschlagen wurde, ohne dem Gegner dazu Anlass
geboten zu haben. In unserm Falle wurde also ein Todtschlag der
schwerern Art angenommen und es wurden die beiden landesflüchtigen

Thäter, Hans Oswald und Jost Dietrich von Oberurnen, »der

Freundschaft ertheilt«, d. h. die Verwandten des Getödteten wurden
ermächtigt, Privatrache an ihnen zu üben und sie zu tödten, wro sie

dieselben antreffen würden. Einigen andern Männern, welche auch
bei der That gewesen, wurde das Land wieder geöffnet unter der

Bedingung, dass jeder von ihnen für 50 Gulden Bürgschaft leisten
und sodann die von der Obrigkeit zu verhängende Strafe erwarten
sollte. Ein Jahr später wurden Jost Dietrich und Hans Oswald auf
die Fürbitte ihrer Verwandten von der Landsgemeinde begnadigt,
weil sie im sogen. Müsserkriege auf ihre Kosten unter dem Landespanner

in's Feld gezogen waren.
Im Laufe des Jahres 1530 wurden durch die St. Galler

Angelegenheit noch mehrere ausserordentliche Landsgemeinden veranlasst,

welche den unruhigen Charakter der Zeit getreulich abspiegelten.
Es handelte sich zunächst um die Besieglung der Verfassungsurkunde
für die alte Landschaft, welche zwischen Abgeordneten derselben
und den Gesandten von Zürich und Glarus vereinbart war. Zu der
auf den 19. Juni angesetzten Landsgemeinde erschienen Boten der

Gotteshausleute, welche die Besieglung nachsuchten, von der andern
Seite aber ein Mahnbrief von Schwyz, welches sich gegen eine Ueber-

einkunft, die ohne Zustimmung der beiden, dem Abte befreundeten
Schirmorte abgeschlossen würde, verwahrte. Nach einer sehr
stürmischen Verhandlung wurde erkannt, mit der Besieglung einstweilen
noch zuzuwarten, um an der bevorstehenden Badener Jahrrechnung
nochmals mit Luzern und Schwyz gütlich zu unterhandeln ; würden
aber diese zwei Orte die Besieglung nicht zugeben, so sollte man
ihnen Recht bieten. Eine neue Wendung trat ein durch den Tod
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des Abtes Kilian, welcher am 30. August in der Arch bei Bregenz
ertrank. Diese günstige Constellation benutzten Zürich und Glarus,
als Verwalter des Stiftes St. Gallen, um die Klostergebäude an die
Stadt St. Gallen zu verkaufen und ebenso den Toggenburgern die

herrschaftlichen Rechte, welche das Gotteshaus bei ihnen besass, für
die Kaufsumme von 15,000 Gulden abzutreten. Auf den 2. Oktober
wurde nun auf das Begehren von Schwyz abermals eine

Landsgemeinde nach Schwanden berufen. Die Schwyzer Gesandten, Vogt
Gupfer und Vogt Aufdermaur, beriefen sich auf die alte Freundschaft
beider Länder und beschwerten sich darüber, dass Glarus mit Zürich
in den Angelegenheiten des Gotteshauses St. Gallen fortwährend
hinter ihrem Rücken handle; sie verlangten zu wissen, ob unser
Land die Bünde an ihnen halten wolle, nach denen es nicht berechtigt

sei, neue Verbindungen einzugehen wie diejenige, um deren

ßesieglung es sich handle. Die Landsgemeinde antwortete auf
diesen Vortrag: sie wolle die Bünde und den Landfrieden an
den Schwyzern halten, auch jedes Ort bei seinen Rechten verbleiben

lassen; thäte sie etwas, was von anderer Seite als bundeswidrig
betrachtet, so wolle sie Jedermann darüber zu Recht stehen. Hierauf
wurde ermehret, es solle die St. Gallische Landesordnung besiegelt
werden, weil hierin ein Einbruch der Bünde nicht liege; die

Altgläubigen nahmen jedoch an dieser Abstimmung keinen Antheil und

erklärten, sich derselben nicht fügen zu wollen. Es war eine so

unruhige Gemeinde wie noch keine gesehen worden ; von beiden
Seiten liefen die Leute so ungestüm und hitzig gegen einander, dass,

wenn nicht die Gesandten von Schwyz ernstlich sich in's Mittel gelegt
hätten, ein blutiger Kampf kaum verhütet worden wäre.

Das eigenmächtige Verfahren der beiden Orte Zürich und
Glarus in den Angelegenheiten des Gotteshauses St. Gallen trug nicht
wenig dazu bei, die katholischen Stände, welche den ihnen ungünstigen

Landfrieden von 1529 ohnehin schwer empfanden, noch mehr
zu erbittern. An einer Tagsatzung zu Baden, welche zu Anfang des

Jahres 1531 gehalten wurde, machten die V Orte den Zürchern und
und ihren »Mithaften« heftige Vorwürfe; Glarus aber wurde noch
mit Freiburg, Solothurn, Schaffhausen und Appenzell zu den Schiedsorten

gerechnet, deren Vermittlung von den V Orten angerufen wurde.
Freilich beklagten die letztern sich nachher darüber, dass der Gesandte

von Glarus, Seckelmeister Wichs er, für Zürich eine allzu freundliche
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Gesinnung an den Tag gelegt habe*). Die Gemüther waren damals

jedenfalls zu sehr gegen einander gereizt, als dass von einem
gütlichen Uebereinkommen die Rede sein konnte, und nach misslunge-
nem Sühnversuche begannen auf's neue die gegenseitigen Schmähungen

und Lästerungen. Wenn Ammann Reichmuth von Schwyz
an einer Landsgemeinde sagte, König Ferdinand sei jeden Augenblick
bereit, das Bündniss zu erneuern, welches die Y Orte in Kappel
hatten herausgeben müssen **), so haben Aktenstücke, welche in der
letzten Zeit im Luzerner Staatsarchive aufgefunden wurden, in der
That gezeigt, dass damals zwischen Kaiser Karl V., Ferdinands
Bruder, dem Papste und den katholischen Kantonen fortwährend
über ein neues Bündniss unterhandelt wurde*"*). Diese Verbandlungen,

welche die evangelischen Städte, wenn sie auch keine nähere
Kenntniss davon hatten, doch mit gutem Grunde voraussetzen durften,

sowie der noch nicht beendigte Feldzug nach dem Veltlin,
welcher unter dem Namen des Müsserkrieges bekannt ist, waren es,

welche Bern, Basel und Schaffhausen veranlassten, an den am 13.

und 15. Mai gehaltenen Zusammenkünften der evangelischen Städte
sich gegen den Antrag Zürich's auszusprechen, welches die ungestraft
gebliebenen Schmähungen sofort durch einen bewaffneten Angriff auf
die V Orte rächen wollte. Dafür wurde nun der, bei der damals
herrschenden Theurung doppelt harte und in seinen Folgen
verhängnissvolle Beschluss gefasst, den V Orlen den Proviant
abzuschlagen, d. h. eine allgemeine Lebensmittelsperre gegen sie eintreten
zu lassen, eine Massregel, zu der Zürich nur nach langem Widerstreben

die Hand bot und gegen welche Zwingli sogar auf der Kanzel
sich aussprach. Dem Beispiele der evangelischen Städte folgten unter
Zürich's Einflüsse die meisten gemeinen Herrschaften, auch Toggenburg,

Weesen und Gaster, indem sie ebenfalls gegen die V
Orte sperrten. Durch Boten und Briefef) wurde Glarus von Zürich
und Bern aufgefordert, das Nämliche zu thun ; aber da auch eine

Botschaft der V Orte erschien, um davon abzumahnen, so beschloss
der Rath am 8. Juni, eine vermittelnde Stellung einzunehmen. In

*) Akten des Luzerner Staatsarchivs, Archiv tür Schweiz. Reformationsgeschichte

II. 162.

**) Bull in g er IT. 336.

***) Archiv für die Schweiz. Reformationsgeschichte II. 646 ff.

t) Schreiben vom 23. Mai bei Bullinger II. 395.
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der That erscheint Glarus auf dem Tage zu Bremgarten, welcher auf
den 14. Juni angesetzt war, wieder an der Spitze der vermittelnden
Orte, zu denen auch Freiburg, Solothurn, Appenzell und Graubünden

gehörten. Allein die Unterhandlungen zerschlugen sich wesentlich
daran, dass die V Orte sich hartnäckig weigerten die neue Lehre
des Evangeliums in ihren Gebieten predigen zu lassen.

Wenn die Lebensmitlelsperre im Allgemeinen, namentlich von
Seite der gemeinen Herrschaften, die Y Orte nicht wenig erbitterte,
so stieg diese Erbitterung aufs Höchste gegenüber den Landschaften

Toggenburg und Gaster, über welche Zürich nicht zu gebieten hatte,
sondern die einzig den beiden Ländern Schwyz und Glarus

verpflichtet waren. Auf das nahe gelegene Gaster und Weesen erwartete

man von Seite der Schwyzer einen Handstreich ; daher erschienen

an einer ausserordentlichen Landsgemeinde zu Schwanden, welche

Sonntags den 2. Juli gehalten wurde, Boten von Zürich mit der

Anfrage, ob Glarus den Gasterern helfen wolle, falls sie angegriffen
würden und ob es nicht dafür sorgen wolle, dass auch aus seinem

eigenen Lande den Y Orten nichts mehr zugeführt werde *). Gleichzeitig

erschien eine Gesandtschaft von Uri im Namen der V Orte

mit der Bitte, die Gasterer zu veranlassen, dass sie ihren Herren

von Schwyz freien Kauf gewähren**), weil die Sperre von dieser

Seite unmöglich geduldet werden könnte ; Schwyz aber schickte einen

Brief, durch welchen es anzeigte: soferne Weesen und Gaster nicht
von der Sperre abstehen, werde es mit Gewalt die Strasse öffnen.

Endlich erschienen auch Boten von Weesen und Gaster, erklärten,
dass sie zum Abschlagen des feilen Kaufes befugt zu sein glauben
und desshalb gegenüber den V Orten in's Becht stehen wollen, und
wünschten von der Landsgemeinde zu vernehmen, ob sie zugeben

würde, dass man das Gaslerland über solches Rechtbot angriffe.
Nach einer, gegen alles Erwarten ruhigen und freundlichen Verhandlung

wurde auf den Antrag Landammann Aebli's Folgendes erkannt:
weil Glarus bis dahin vermittelt habe und ein zweiter Tag nach

Bremgarten angesetzt sei, so wolle man sich einstweilen noch zu
keiner Parthei schlagen, sondern nochmals allen Fleiss anwenden,

*) Instruktion vom 29. Juni bei Bullinger III. 30—32.

**) Yergl. den Abschied der Y Orte, Luzern 30. Juni, im Archiv für
Schweiz. Reformationsgeschichte II. 208.






























